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betreffend die schriftliche Anfrage der Abg. 

Dr. Neidhart und Genossen vom 15. März 1989, 

Nr. 3481/J-NR/1989, "Verlängerung der Kurse 

17 und 29 der Pal 1022 bis Rabensburg" 

Ihre Fragen 

"Sind Sie bereit, dem berechtigten Anliegen der Bevölkerung 

von Rabensburg Rechnung zu tragen und die Verlängerung der 

Kurse 17 und 29 der Postautolinie 1022 bis Rabensburgzu 

veranlassen'?" 

"Wenn ja: wann wird diese Fahrplanumstellung erfolgen'?" 

"Wenn nein: was spricht gegen die Verlängerung der Kurse 17 

und 29 der Postautolinie 1022 bis Rabensburg?" 

darf ich wie folgt beantworten: 

Der Wunsch nach FUhrung des Kurses 17 der Postautolinie 1022 

nach Rabensburg kann aus wagenlauftechnischen GrUnden nicht 

realisiert werden. Die Post ist aber in der Lage, den Kurs 29 

der Postautolinie 1022 im Interesse der SchUler mit Beginn 

der Fahrplanperiode 1989/90, das ist der 28. Mai 1989, von 

Hohenau nach Rabensburg zu verlängern. 
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Gegen die FUhrung von Kurs 17 nach Rabensburg spricht vor 

allem, daß in diesem Fall die mit demselben Kurswagen im 

Anschluß daran gefUhrten Kurse 26 und 21 derPostautolinie 

1022 nachverlegt werden mUßten. Diese Maßnahme wUrde sich 

aber nachteilig auf die SchUlerrUckbefHrderung von Großkrut 

nach KatzeIsdorf und ReinthaI auswirken. 

Die Fahrgäste nach Rabensburg haben jedoch die MHglichkeit, 

mit Kurs 17 bis Hohenau Bahnhof, Ankunft um 13.05. Uhr, zu 

fahren und um 13.17 Uhr den Zug 2334 nach Rabensburg zu 

benUtzen . 

. DarUber hinaus soll nicht unerwähnt bleiben, daß mit Beginn 

der Fahrplanperiode 1989/90 aus BedarfsgrUnden der Kurs 8 ab 

Rabensburg (05.25 Uhr) nach Wien und Kurs 43 von Mistelbach 

(ab 19.00 Uhr) bis nach Rabensburg gefUhrt werden wird. 

Wien. am 5. Mai 1989 
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